
Im Jahr 2014 wurden den Thürin-
ger Jugendämtern in 3.296 Fällen ge-
wichtige Anhaltspunkte für eine Kin-
deswohlgefährdung bekannt. Wie
das Landesamt für Statistik mitteilt,
war das im Vergleich zum Vorjahr ein
Rückgang um 142 Gefährdungsein-
schätzungen. Darunter wurden bei
1.621 Mädchen (49,2 Prozent) Ge-
fährdungseinschätzungen des Kin-
deswohls durchgeführt. Durch die
Fachkräfte wurden 429 akute (13
Prozent) und 502 latente Kindes-
wohlgefährdungen (15,2 Prozent)
festgestellt. In 2.365 Fällen (71,8
Prozent) kamen sie zu dem Ergebnis,
dass keine Kindeswohlgefährdung
vorlag. Jedoch bestand in zwei Drit-
teln dieser Fälle (1.539 Verfahren)
Hilfe- bzw. Unterstützungsbedarf.

Die Volkssolidarität will sich um
unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge in Thüringen kümmern. Wie dpa
meldete, prüfe die Organisation, wel-
chen konkreten Bedarf es bei deren
Unterbringung, Versorgung und Inte-
gration geben werde, so der Landes-
geschäftsführer der Volkssolidarität,
Matthias Wilfroth. 

Die Landesregierung rechnet ver-
stärkt mit unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen. 2016 wird nach An-
gaben des Bildungsministeriums mit
etwa 500 minderjährigen Flüchtlin-
gen gerechnet, die ohne Eltern kom-
men. Das wird die Behörden im Frei-
staat nach Ansicht von Thüringens
Migrationsbeauftragter Mirjam Krup-
pa vor ganz neue Herausforderungen
stellen.                                             

Insgesamt 120 Millionen Euro zu-
sätzliche Einnahmepotenziale hat
der kommunalpolitische Sprecher
der Fraktion DIE LINKE, Frank Ku-
schel, für die Kommunen in Thürin-
gen errechnet. Details stellte er
kürzlich bei einem Pressegespräch
im Landtag vor. Ziel der Überlegun-
gen war es zum einen herauszufin-
den, wo die Potenziale erschöpft
sind und zum anderen aber zu
schauen, wo die Kommunen ihre
Hausaufgaben besser machen
könnten. 

„Die Kommunen weisen zu Recht auf
ihre angespannte Finanzsituation hin.
Wir müssen uns aber auch damit be-
schäftigen, wo Potenziale nicht ausrei-
chend ausgeschöpft werden“, sagte
der Kommunalexperte. 

Das Haupteinnahmepotenzial be-
steht aus seiner Sicht in einer optima-
leren Ausschöpfung der Möglichkeiten
im Zusammenhang mit der Erhebung
der Gewerbesteuer. Der Großteil der
Kommunen in Thüringen habe einen
Hebesatz von deutlich unter 400 von
Hundert. „Die Gemeinden im Land las-
sen hier Geld auf der Straße liegen“,
betonte Frank Kuschel. 

Eine Erhöhung dieses Hebesatzes
auf 400 ist für den einkommenssteuer-
pflichtigen Einzelunternehmer und Per-
sonengesellschaften aufkommensneu-
tral, da die Gewerbesteuerzahllast mit
der Einkommenssteuer verrechnet
wird. Eine Mehrbelastung trete erst bei
einem Hebesatz von 695 ein. 

Nach Frank Kuschels Rechnung
könnte das den Thüringer Kommunen
60 Millionen Euro zusätzlich in die
klammen Kassen spülen. Durch effi-
zienteres Arbeiten der Finanzämter sei
bei der Erhebung der Grundsteuer B
ein Gesamtpotenzial von 20 Millionen
Euro zusätzlicher Einnahmen zu erzie-
len. Vorstellbar ist in diesem Zusam-
menhang auch das Einsetzen von kom-

Jeder hat das Recht, sich zu weh-
ren, wenn er sich von einer staatli-
chen Stelle benachteiligt oder un-
gerecht behandelt fühlt. Das Recht,
sich in einem solchen Fall mit einer
Bitte oder Beschwerde (Petition) an
die Volksvertretung zu wenden, ist
in der Landesverfassung verankert.
So ist sichergestellt, dass die Sor-
gen und Nöte der Bürger bei ihrer
Volksvertretung Gehör finden. Das
Einreichen von Petitionen eröffnet
zudem die Möglichkeit, unmittelba-
re Anstöße zur politischen Willens-
bildung zu geben. Anregungen in
Form von Petitionen können helfen,
die Verwaltung bürgerfreundlicher
zu gestalten. Sie werden in der Re-
gel schriftlich eingereicht. Wichtig
ist, dass die Petition eine konkrete
Sachbitte enthält. Außerdem muss
sie eigenhändig unterschrieben
sein und sowohl den Namen als
auch die Adresse des Einsenders
enthalten. Wer sein Anliegen per-
sönlich vortragen möchte, kann da-
für die Bürgersprechstunde des Pe-
titionsausschusses nutzen oder ei-
nen Gesprächstermin mit der Land-
tagsverwaltung vereinbaren.

Schriftliche Petitionen können
auch elektronisch eingereicht wer-
den. Dazu steht das Petitionsportal
unter www.petitionen-landtag.thu-
eringen.de  zur Verfügung.

Thüringer Landtag
Petitionsausschuss
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt
Tel.: 0361 37 72076
Fax: 0361 37 71050

Petitionsausschuss@Landtag.
Thueringen.de

Landtagssitzungen: 
Gegenwärtig befindet sich der

Thüringer Landtag in der parla-
mentarischen Sommerpause. Na-
türlich geht die Arbeit in der Links-
fraktion weiter.

Bis zum Jahresende sind noch
folgende Plenarsitzungstermine,
jeweils mittwochs 14.00 Uhr be-
ginnend sowie donnerstags und
freitags ab 9.00 Uhr, anberaumt:
9. bis 11. September, 30. Septem-
ber bis 2. Oktober, 4. bis 6. No-
vember, 25. bis 27. November so-
wie 16. bis 18. Dezember.

Bei Interesse an Teilnahme an ei-
ner Landtagssitzung bitte rechtzei-
tig in der Geschäftsstelle der
Linksfraktion melden.

Immer auf dem Laufenden im
Internet unter: 

www.die-linke-thl.de

Noch gut vier Wochen besteht die
Möglichkeit, im Internet-Diskussions-
forum des Thüringer Landtags seine
Meinung zum Gesetzentwurf der rot-
rot-grünen Landesregierung zur Her-
absetzung des Wahlalters in Thürin-
gen auf 16 Jahre zu äußern. Auf der
Internetseite - https://forum-land-
tag.thueringen.de/dokument/her
absetzung-des-wahlalters-thuerin-
gen-auf-16-jahre - sind Fragen zu
finden, mit denen sich der Innen- und
Kommunalausschuss befasst, und
dazu der Appell an die Bürgerinnen
und Bürger: „Sie können Ihre Mei-
nung zu den Fragen abgeben. Mit Ih-
ren Beiträgen, Ihren Erläuterungen
oder Ihrer Kritik können Sie Einfluss
auf die Arbeit des Innen- und Kom-
munalausschusses nehmen.“
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Wahlalter Kindeswohl Flüchtlinge

Petitionen

munalen Steuerprüfern. In Duisburg,
Krefeld oder auch Rostock seien sol-
che bereits erfolgreich tätig. Im Dur-
schnitt könnten dadurch pro Steuer-
prüfer 365.000 Euro Steuern zusätz-
lich erhoben werden. Damit entstün-
den den Kommunen keine zusätzlichen
Kosten. 

Mehreinnahmen können zudem
durch ein optimaleres Ausschöpfen
der Einkommenssteuer, durch das Er-
heben einer kommunalen Stellplatzab-
gabe für gewerblich genutzte Fahrzeu-
ge ab 1, 7 Tonnen im öffentlichen Ver-
kehrsraum, durch eine stärkere Beteili-

Frank Kuschel hatte zum Pressege-
spräch ein Papier vorgelegt, welche
Bedeutung die Gewerbesteuer bei
Standortentscheidungen hat. In einer
Studie des Deutschen Industrie- und
Handelskammertags (DIHKT) heißt es
u.a.: „Die typische Wirkungskette einer
Standortverlagerung beginnt häufig
nicht bei der Steuer, aber endet bei ihr.
Häufig ist der Anlass für eine Standort-
suche die Betriebserweiterung. Findet
sich kein günstiges Grundstück in der
Nähe, wird in benachbarten Gemein-
den gesucht. Hier wird dann ein Ge-
samtpaket bewertet: Grundstücksprei-
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gung der Träger der Sparkassen an de-
ren wirtschaftlichen Erfolg und durch
eine Erhöhung des Kostendeckungs-
grads der Bauordnungsverwaltung und
der KFZ-Zulassung erzielt werden. Vor-
stellbar sei zudem sei die Erhebung ei-
ner kommunalen Waffensteuer zur
Deckung des laufenden Aufwands der
Kommunen bei der Umsetzung des
Waffenrechts. 

„Wir wollen mit unseren Vorschlägen
eine Debatte anschieben und in den
Dialog mit der kommunalen Ebene tre-
ten“, sagte Frank Kuschel zum Ab-
schluss des Pressegespräches. 

Matthias Gärtner 

doch auch um Marktchancen, Arbeits-
kräftepotenziale, Verkehrsanbindung,
technische Infrastruktur, örtliche Ab-
gaben (Wasser, Abwasser, Abfall) oder
weiche Standortfaktoren für Fachkräf-
te (Kitas, Schulen, Kultur). Erst danach
kommt als Entscheidungskriterium die
Höhe der örtlichen Realsteuern und
Aufwands- und Verbrauchssteuern. 

Es ist also keinesfalls zutreffend,
dass die Höhe der Hebesätze bei der
Gewerbesteuer vorrangig Standortent-
scheidungen beeinflussen. Die Hebe-
sätze der Gewerbesteuer sind eines
von vielen Entscheidungskriterien.   

Debatte angestoßen zu
Gemeinde-Einnahmen 
MdL Frank Kuschel: Die Kommunen lassen hier Geld auf der Straße liegen

se,  mögliche In-
vestitionsförde-
rung, ggf. Tarif-
verträge und Ge-
nehmigungsver-
fahren.  Fehlende
Flächen für Be-
triebserweiterun-
gen und Neuan-
siedlungen sind
also der Anfang,
die Steuerbela-
stung aber ist
das Ende.“

Neben den in
der Studie ge-
nannten Fakto-
ren geht es je-


